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Sterbehilfe soll hierzulande weiterhin
so praktiziert werden wie bisher, so
Ende Mai die Antwort des Bundesrates

aufVorstösse aus dem Parlament.
Diese hatten Vorschläge gefordert zur
Regulierung der indirekten aktiven und
der passiven Sterbehilfe, der
Sterbehilfeorganisationen und insbesondere

auch des sogenannten
Sterbetourismus aus dem nahem Ausland,
wo Hilfe zur Selbsttötung nicht straffrei

ist.
Kritikerinnen wenden ein, dass es sich
bei der Sterbehilfe um einen
Graubereich am Lebensende handle, der
regelungsbedürftig sei. Richtig daran
ist, dass es sich um einen Graubereich
handelt. Sehr fraglich ist aber, ob man
diesen Graubereich durch Gesetzgebung

verringern kann, oder ob man
ihn nur verschiebt. Wo nachweisbar
ohne Einwilligung der betroffenen
Person oder aus eigensüchtigen
Motiven der betreuenden Person gehandelt

wird, sind im Strafgesetz heute
schon hohe Strafen angeordnet.
Tatsächlich ist aber alles, was im
Bereich des Sterbens - und ebenso im
Bereich des Gebärens - geschieht, in

gewisser Weise ein Graubereich, weil
jede medizinische Handlung in diesen

äusserst sensiblen Lebensabschnitten

eben auch lebensentscheidend

sein kann. Auch die detaillierteste

Gesetzgebung wird dort versagen
müssen, wo es um innere Einstellungen

und Motive geht.
Das Leben ist in diesen beiden
Zeitabschnitten in hohem Grade abhängig

von anderen Menschen, von
nahestehenden aber auch von
professionellen Helferinnen. Ob nahestehend

oder nicht, alle Beteiligten han-

Sterbehilfe bleibt unverändert

'"ChristlicheWertege-
meinschaft', hinter
einem Schwall von Phrasen

kaschiert, ist meist
nur unersättliche Macht- und
Geldsucht." Karlheiz Deschner Seite 4

dein im Rahmen ihrer eigenen Biographie

und ihrer eigenen Motive - dass
diese nicht altruistisch sondern vor
allem egoistisch sind, das ist ein
Faktum, das wirnichtwegdiskutieren können.

Die einzige Möglichkeit, uns in

Momenten lebenswichtiger Entscheidungen

- uns selbst oder andere
betreffend - etwas gegen reine Willkür
zu schützen, besteht darin, dafür zu

sorgen, dass mehrere Menschen solche

Entscheidungen gemeinsam fäl-

vertrauen, mit dem Hausarzt oder der
Hausärztin, mit Lebenspartnerinnen
und Kindern - und schliesslich allenfalls

auch in Form einer Mitgliedschaft
bei einer Sterbehilfe-Organisation.
Die FVS bietet in ihren "Wegleitungen
für die Wechselfälle des Lebens"
Checklisten und Formulare an, damit
in guten Zeiten für schwierige Zeiten
vorgesorgt werden kann, sie können
via Webseite oder Geschäftsstelle

bezogen werden.

len. Wichtig ist, dass wir alle uns
Gedanken machen über unsere eigenen
Vorstellungen und Wünsche und ein
offenes Ohr haben für die Wünsche
und Vorstellungen andererMenschen.
Darüber hinaus ist es nötig, seinen
eigenen Willen kundzutun, in Form
eines Patiententestamentes, in
Gesprächen mit Menschen, denen wir

Interessant zu lesen sind auch die
Richtlinien der Schweizerischen
Akademie der medizinischen
Wissenschaften (SAMW), die kürzlich zum
Thema "Betreuung von Patientinnen
und Patienten am Lebensende" in

überarbeiteter Fassung erschienen
sind. Daraus geht u.a. auch hervor,
was Patientinnen von -> Seite 3

"Kommunikationsfrei-
heit ist Voraussetzung
für das Funktionieren
eines demokratischen
Gemeinwesens." Richter Wilfried Has-
semer zum Karikaturenstreit. Seite 5

"Das Geläut des Mün- j

sters, ein metairisches1
Dröhnen, ••• ein Lärm, [

dass man seine eigenen
Gedanken nicht mehr hört..."
Max Frisch im Roman "Stiller". Seite 6
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Ärztinnen verlangen können. Denn
auch hier muss gelten: Meine Freiheit
endet dort, wo sie den freien Entscheid

meiner Mitbetroffenen tangiert. Das

Sterbehilfe in der Schweiz
Eine im Herbst 2005 veröffentlichte
internationale Studie kommt zum
Schluss, dass in 41% aller Todesfälle in
der Schweiz Sterbehilfe geleistet wird.
Das bedeutet, dass am Ende des
Lebens auf lebenserhaltende Behandlungen

verzichtet wird (passive
Sterbehilfe) oder eine Behandlung, die
einen früheren Tod zur Folge haben
könnte, angewendet wird, wenn der
sterbenden Person dadurch das
Leiden verringert werden kann (indirekte

aktive Sterbehilfe).
In 82% der Fälle wurde das Vorgehen
zuvor mit den Betroffenen oder
zumindest deren Angehörigen besprochen.

Die häufigste Methoden der passiven
Sterbehilfe sind der Abbruch der
Medikamentenverabreichung und der
künstlichen Ernährung. DieVerkürzung
des Sterbeprozesses durch Sterbehilfe

betrug in 92% der Fälle weniger als
4 Wochen, nzz 3.10.2005

Suizidbeihilfe durch eine
Sterbehilforganisation wird in etwa 0.4% der
Todesfälle geleistet.
Aktive Sterbehilfe, dieTötung
aufausdrückliches Verlangen, kommt immerhin

in 0.3% der Todesfälle vor - sie ist
und bleibt in der Schweiz verboten.
Medieninformation Uni Zürich 17.6.2003

heisst, das medizinische Personal hat
ebenso ein RechtaufHandeln gemäss
persönlicher ethischer Überzeugung.
Ein frühzeitiges, offenes Gespräch z.B.

mit dem Hausarzt oder der Hausärztin

ermöglicht einen rechtzeitigen
Wechsel, falls sich herausstellt, dass
unüberbrückbare ethische Differenzen

bestehen.

Palliative Pflege fördern
Mehr Verantwortung übernehmen
will der Bundesrat allenfalls in der
Ausbildung und Forschung im Bereich

Palliativpflege und in der Krankenver¬

sicherung. Damit wird eine neue
Entwicklung eröffnet: Nicht einfach schnelles

Sterben ermöglichen, sondern den
Entscheidungsspielraum der Betroffenen

erweitern, indem eine breite
Palette von Schmerztherapien und
Betreuungsangeboten zugelassen und
erprobt werden können. Das "leichte
Sterben" (Euthanasie) per se gibt es
nicht, jederMensch sollte deshalb jene
Sterbebegleitung erhalten, die ihm
oder ihr entspricht und ihm oder ihr ein
würdevolles Sterben ermöglicht.

Reta Caspar

cont. pag. 2

esalazione, tribolazioni e dolori,
sovente insostenibili: anzi, l'agonîa,
soffrendo pure le "pene dell'inferno",
è pure titolo di merito, di cui si terra in

ogni caso conto, per poter raggiun-
gere per la via più diretta, il Paradiso!

Perquanto concerne il rimprovero, del
tutto idiota, di "filosofo precursore",
per non dire addirittura "causa" del
nazismo, trattasi d'un'accusa mani-
festamente infondata!
È vera che egli mise soprattutto in
evidenza, "la volontà di potenza", (suo

vero chiodo fisso): ma in ogni caso,
scopri con ciö, solamente una verità
fondamentale dell'animo umano.
Anche se difficilmente ammessa.

perché contraddice con tutta
evidenza, il messaggio cristiano, che
predica l'esatto opposto, ossia: gli
"pseudovalori" del rimanere umili, e
sottomessi; del considerare la vita,
qui su questa terra, solo corne un
misera e disprezzato, "passaggio per
l'Ai di là", ove tutto verrebbe in ogni
caso, almeno per i più "meritevoli",
com-pensato e soprattutto, riscattato!

Invece, la "realtà" che ci circonda,
afferma Nietzsche, indica l'esatto
opposto: intanto la "volontà di
potenza", ha manifestamentedominato,
tutta la storia dell'umanità, con infinite

guerre, di predominio, ivi comprese.

owiamente, quelle religiose! Inoltre
basta osservare le ambizioni dei
comuni mortali: Quasi tutti, aspirano
in un modo 0 nell'altro ad un certo
livellodi potenza: c'èchi ama ostentare
"oggetti", chi "carrière", chi il "sapere"
(che non è sinonimo di "cultura"), e via
dicendo, pervolontà di potenza, (0 per
usare un termine meno forte: ambi-
zione)!

Anzi, chi è totalmente sprowisto di

ogni "ambizione", è considerato
oggigiorno un caso patologico, dagli
esperti delle psiche umana.
Continua Marco Brenni
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